
BADEORDNUNG
Sie wollen sich bei uns erholen und entspannen. Wir 
bemühen uns, Ihnen ein gutes Service zu bieten. Ha-
ben Sie jedoch Verständnis für einige Hinweise, die Sie 
auch in Ihrem eigenen Interesse bitte beachten mögen.
Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen sind unsere Ba-
degäste und auch die Camping- und Mobilheimplatzmie-
ter verpflichtet, die nachfolgenden Vorschriften einzuhalten:

1. Öffnungszeiten: 
Laut Anschlag  oder laut  Mitteilung  des  aufsichtsführenden 
Personals. Betriebsbedingte Änderungen der Öffnungszeiten 
sind möglich.

2. Eintrittskarten:  
Die Benützung des Bades ist nur mit einer gül-
tigen Eintrittskarte laut Tarifordnung zulässig. 
Eintrittskarten sind während der Dauer der Badbenützung 
aufzubewahren. Für abhanden gekommene Karten kann 
kein Ersatz geleistet werden. Ausgegebene Schlüssel oder 
Wertkarten sind bei Verlassen des Bades zurückzugeben. 
Für abhanden gekommene Schlüssel ist Ersatz zu leisten.

3. Bestimmungen zur Nutzung des Badesees:
Der Badesee ist bei gehisster grüner Fahne zugänglich. 
Bei gehisster roter Fahne ist die Nutzung des Badesees 
auf eigene Gefahr möglich, da kein Rettungsschwim-
merdienst vor Ort ist. Eine rote Fahne wird auch bei auf-
ziehendem Gewitter gehisst – in diesem Fall ist das Ver-
lassen des Wassers und des gesamten Freibereichs aus 
Sicherheitsgründen unverzüglich erforderlich. Zwischen 
19:00 Uhr und 09:00 Uhr ist das Betreten der Liege-
wiese sowie das Schwimmen im Badesee untersagt.

4. Tier & Radfahr Verbot auf dem gesamten Gelände:
Gemäß den sanitätspolizeilichen Vorschriften ist das Mitbringen 
von Tieren (Hunde, Katzen,...) auf das Gelände des Badesees nicht 
gestattet! Radfahren ist auf dem gesamten Gelände verboten. 

5 Leih-Liegestühle: 
Leih-Liegestühle sind nach Gebrauch auf die dafür vorge-
sehenen Abstellplätze zurückzubringen. Bitte helfen Sie mit, 
Ordnung und Sicherheit auf dem Gelände zu gewährleisten.

6. Gesundheits- und Hygienebestimmungen: 
Wir ersuchen um größte Sauberkeit in der gesamten Bade-
anlage. Personen, deren Zulassung zum Badebesuch be-
denklich erscheint, kann der Zutritt ohne Angaben von 
Gründen verwehrt werden. Abfälle (Flaschen, Gläser, Do-
sen, Papier, u.a.m.) sind in die vorgesehenen Abfallbehälter 
zu geben. Auf keinen Fall darf Müll im See versenkt werden! 

7. Gefährdung und Belästigung: 
Bitte nehmen sie Rücksicht auf andere Badegäste! Jeder Ba-
degast ist verpflichtet auf andere Badegäste Rücksicht zu neh-
men. Es ist daher alles zu unterlassen, was andere belästigt 
oder sogar gefährdet. Das Anfüttern von Wasservögeln, wie 
z.B. Enten, ist im gesamten Badeareal während des ganzen 
Jahres verboten. Den Anweisungen des aufsichtsführenden 
Personals ist Folge zu leisten. Alle Anlagen und Einrichtungen 
des Bades sind nur entsprechend ihrer Zweckbestimmung zu 
benützen (z.B. Kindespielplatz, Nichtschwimmerbereich, usw.).

8. Kinder und Jugendliche: 
Kinder unter 6 Jahren haben in das Bad nur in Begleitung 
von Aufsichtspersonen Zutritt. Aufsichtspersonen sind die 
Erziehungsberechtigten oder die von ihnen beauftrag-
ten Personen. Sie sind für das Verhalten der Kinder im Bad 
und für die Einhaltung der Badeordnung verantwortlich.
Jugendschutz: Die Bestimmungen des Jugendschutzge-
setzes (insbesondere Gebote und Verbote bezüglich Al-
koholkonsum, Rauchen, Verpflichtungen der Erziehungs-
berechtigten, Aufenthalt an öffentlichen Orten) sind von 
Jugendlichen und Erziehungsberechtigten zu beachten.

7. Abstellen von Fahrzeugen: 
Beim Abstellen ihres Fahrzeuges sind die Gäste verpflichtet, 
den Zugang zum Bad nicht zu verstellen. Dieser Zugang ist 
für Rettung, Feuerwehr, Polizei in Notfällen jederzeit freizu-
halten. Die Parkordnung ist einzuhalten bzw. den Anordnun-
gen des aufsichtsführenden Personals ist Folge zu leisten.
Die Benützung des badeeigenen Parkplatzes erfolgt auf eigene 
Gefahr. Das Campieren und Nächtigen, in jeglicher Art und Wei-
se, ist weder auf dem Parkplatz noch auf dem gesamten Badea-
real gestattet. Es ist nur auf dem anschließenden Camping- und 
Mobilheimplatz nach ordnungsgemäßer Aufnahme gestattet.

8. Haftungsbestimmungen: 
Für abhanden gekommene Wertgegenstände wird seitens 
der Gemeinde Andau keine Haftung übernommen. Der Bade-
betrieb haftet nicht für Schäden, die durch Missachtung der 
Badeordnung, Nichtbeachtung der Hinweise des Aufsichts-
personals, durch eigenes Verschulden des Geschädigten oder 
durch höhere Gewalt bzw. durch dritte Personen verursacht 
werden. Besucher, welche die Badeordnung übertreten oder 
sich den Anordnungen des Personals widersetzen, können 
ohne Anspruch auf Rückerstattung des Eintrittsgeldes aus 
dem Bad gewiesen werden. In besonderen Fällen kann ein 
Besuchsverbot ausgesprochen werden. Diebstähle und Unfäl-
le sowie Beschwerden sind dem aufsichtsführenden Badeper-
sonal oder der Leitung des Badebetriebes sofort zu melden.

9. Schulen und Vereine: 
Bei Gruppenbesuchen hat bei Schülern die Aufsichtsperson, bei 
Vereinen und anderen Organisationen der zuständige Funk-
tionär für die Einhaltung der Badeordnung zu sorgen und die 
volle Verantwortung zu tragen (Anwesenheitspflicht). Sie ha-
ben das Einvernehmen mit dem aufsichtsführenden Organ zu 
pflegen, da der normale Badebetrieb nicht gestört werden darf.

10. Erste Hilfe: 
Auf Grund gesetzlicher Bestimmungen sind die Badegäste ver-
pflichtet, sich gegenseitig Erste Hilfe zu leisten, bei einem Unfall 
ist unverzüglich die nächste Aufsichtsperson zu verständigen.

11. Sonstiges: 
Jede Art von gewerblicher Tätigkeit oder Werbung im Be-
reich des Bades bedarf der Zustimmung des Eigentümers.
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Werte Gäste!


